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OER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
M KANTON ZÜRICH
rgan des Zürcher Kantonalen Lehrervereins - Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

erscheint monatlich ein- oder zweimal

Ordentliche Delegiertenversammlung

Die ordentliche Delegiertenversammlung des Zürcher
iantonalen Lehrervereins wird am Samsfag, dem

25. /uni 7966, in Zürich stattfinden.

Die Einladung mit der Traktandenliste wird in der
lächsten Nummer des «Pädagogischen Beobachters»
erscheinen. Der Vorstand des ZKLV

Zürcher Kantonaler Lehrerverein
Jahresbericht 1965

VII. WICHTIGE GESCHÄFTE
K. Lefirerhddung
I. Äusiu/dung der Pn'mar/efirer

'Jahresbericht 1964, S. 42)

Die in den Jahren 1962-1964 durchgeführten Abklärun-
gen über die Ausgestaltung der Primarlehrerausbildung
konnten 1965 zu einem vorläufigen Abschluss gebracht
werden. Am 7. September 1965 erschien eine Vorlage
der Erziehungsdirektion für eine Gesetzesänderung. Sie
hat folgenden Wortlaut:

Gesetz «her die Ausbildung rem Lehrkräften für die
Primarschu/e

Enftourf der Erzj'efiwngsdirekfion
torn 7. September 1965

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1. Zur Ausbildung von Lehrkräften für die Primär-
schule unterhält der Kanton Lehrerbildungsanstalten.

§ 2. Diese gliedern sich in Abteilungen für allgemeine
Bildung (Unterseminar, Lehramtsschule) und berufliche
Bildung (Oberseminar).

II. Allgemeine Bildung
§ 3. Unterseminar und Lehramtsschule vermitteln die
grundlegenden Kenntnisse und Begriffe in den sprach-
lich-historischen und den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächern. Die deutsche Sprache ist beson-
ders zu pflegen. Die Kunstfächer und die Leibes-
Übungen sollen in ausreichendem Masse berücksichtigt
werden.

§ 4. Die Ausbildung am Unterseminar dauert vier
Jahre.

Zum Eintritt ins Unterseminar sind der Besuch der
dritten Klasse der zürcherischen Sekundärschule oder
ein anderer, vom Erziehungsrat als gleichwertig aner-
kannter, neunjähriger Bildungsgang erforderlich.

§ 5. Die Ausbildung an einer Lehramtsschule dauert
viereinhalb Jahre.

Zum Eintritt in eine Lehramtsschule sind der Besuch
der zweiten Klasse der zürcherischen Sekundärschule
oder ein anderer, vom Erziehungsrat anerkannter, acht-
jähriger Bildungsgang erforderlich.

§ 6. Für Kandidaten des zweiten Bildungsweges kann
der Erziehungsrat Erleichterungen der Bedingungen für
die Aufnahme ins Unterseminar oder in die Lehramts-
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abteilungen anordnen oder auch besondere Kurse durch-
führen.

§ 7. Die Schüler eines Unterseminars oder einer Lehr-
amtsschule erhalten nach Bestehen der Abschlussprü-
fung einen Maturitätausweis. Dieser berechtigt zum
Eintritt ins Oberseminar oder zur Immatrikulation an
der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, den
beiden Philosophischen Fakultäten und der Theologi-
sehen Fakultät der Universität Zürich.

§ 8. Der Erziehungsrat erlässt die Vorschriften über
die Aufnahmeprüfungen, die Promotionen, den Umfang
und die Durchführung der Schlussprüfung sowie über
die Voraussetzungen, unter denen der Maturitätsaus-
weis verliehen wird.

§ 9. Unterseminarien und Lehramtsschulen können als

selbständige Schulen oder als Abteilungen der Kantons-
schulen geführt werden.

§ 10. Der Ausweis über die erforderliche Allgemeine
Bildung kann auch durch den erfolgreichen Abschluss
einer zürcherischen Maturitätsmittelschule oder das Be-
stehen der kantonal-zürcherischen Maturitätsprüfung er-
bracht werden.

17/. Beru/fic/ie Bt/dting
§ 11. Die berufliche Ausbildung am Oberseminar dauert
drei Semester. Das Oberseminar vermittelt die theore-
tisch-pädagogische und in Verbindung mit der Uebungs-
schule und den hiezu bestimmten Klassen der übrigen
Schulen die praktisch-pädagogische Ausbildung der
Lehramtskandidaten.

Ausserdem kann das Oberseminar für die Weiter-
bildung der im Amte stehenden Lehrer beigezogen
werden.

Soweit sich Vorlesungen und Uebungen der Universi-
tät eignen, können sie in den Unterricht des Obersemi-
nars einbezogen werden.

§ 12. Voraussetzungen für die Aufnahme ins Ober-
seminar sind

a) ein zürcherischer Maturitätausweis,
h) gesundheitliche Eignung zum Lehrerberuf.
Ueber die Zulassung weiterer Bewerber entscheidet

der Erziehungsrat.
§ 13. Die Absolventen des Oberseminars und allfälli-

ger anderer zürcherischer Lehrerbildungsanstalten, die
sich in Organisation und Lehrplan dem Oberseminar

anpassen, erhalten nach bestandener Schlussprüfung ein
Fähigkeitszeugnis, das als Ausweis zur Verwendung im
Dienste der zürcherischen Volksschule als Verweser
oder Vikar dient.

§ 14. Der Erziehungsrat bestimmt durch ein Regle-
ment den Umfang und die Organisation der Schluss-
prüfung und die Voraussetzungen, unter denen das

Fähigkeitszeugnis ausgestellt wird.
Der Erziehungsrat beschliesst über die Anerken-

nung von zürcherischen Lehrerbildungsanstalten, deren
Absolventen gemäss § 13 des Gesetzes nach bestandener
Schlussprüfung das kantonale Fähigkeitszeugnis er-
halten.
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§ 15. Die Leitung des Oberseminars ist einem Direk-
tor übertragen, dem je nach Bedarf ein oder zwei Stell-
Vertreter beigegeben sind.

§ 16. Der Regierungsrat beschliesst auf Antrag der
Erziehungsdirektion und des Erziehungsrates über die
Errichtung von Lehrstellen und deren Besetzung. Im
übrigen erteilt der Erziehungsrat auf Antrag der Semi-
nardirektion die erforderlichen Lehraufträge.

§ 17. Schweizer Bürger erhalten eineinhalb Jahre
nach dem Erwerb des zürcherischen Fähigkeitsauswei-
ses das Zeugnis der Wählbarkeit als Lehrer der Staat-
liehen Primarschule, sofern sie sich während dieser Zeit
im zürcherischen Schuldienst bewährt haben.

Der Erziehungsrat kann das Wählbarkeitszeugnis ver-
weigern oder erst in einem späteren Zeitpunkt erteilen,
wenn sich der Bewerber in seiner Berufstätigkeit nicht
bewährt hat, die gesundheitlichen Voraussetzungen für
den Schuldienst nicht vorhanden sind oder die Ver-
trauenswürdigkeit des Bewerbers wegen staatsfeind-
licher Tätigkeit fehlt.

Der Erziehungsrat ist berechtigt, einem Lehrer wegen
wiederholter schwerer Verletzung seiner Berufspflich-
ten, sittlicher Verfehlungen an Minderjährigen, Ver-
urteilung zu einer Freiheitsstrafe für eine aus ehrloser
Gesinnung verübte Tat oder schwerer Verletzung der
Treuepflicht durch staatsfeindliche Tätigkeit das Wähl-
barkeitszeugnis vorübergehend oder dauernd zu ent-
ziehen.

Die Verweigerung des Wählbarkeitszeugnisses kann
beim Regierungsrat, sein Entzug beim Verwaltungs-
gericht angefochten werden.

§ 18. Stehen nicht genügend wählbare Lehrer zur
Verfügung, kann der Erziehungsrat ausnahmsweise zur
Gewinnung tüchtiger Lehrkräfte ausserkantonale Fähig-
keitsausweise ganz oder teilweise anerkennen und das
Wählbarkeitszeugnis verleihen, sofern sich ein Lehrer
über mehrjährige, erfolgreiche Unterrichtspraxis aus-
weist und sich während eines Jahres im zürcherischen
Schuldienst bewährt hat.

§ 19. Die Erziehungsdirektion und der Erziehungsrat
fördern die Weiterbildung der im Amte stehenden
Lehrkräfte durch Veranstaltung von Kursen und Vor-
trägen. Der Erziehungsrat kann die Teilnahme an Ver-
anstaltungen zur weiteren Ausbildung obligatorisch er-
klären.

Die Erziehungsdirektion unterstützt die Weiterbil-
dung durch Beiträge oder Uebemahme der Kosten und
durch Gewährung von Urlauben.

TV. Gemeinsame Besffmmmigen

§ 20. Die Erziehungsdirektion übt in Verbindung mit
dem Erziehungsrat die Oberaufsicht über sämtliche
Lehrerbildungsanstalten aus. Die unmittelbare Aufsicht
über jede selbständige Lehrerbildungsanstalt wird einer
Aufsichtskommission übertragen. Sie wird vom Regie-
rungsrat gewählt. Den Vorsitz führt der Erziehungs-
direkter oder ein Mitglied des Erziehungsrates.

Die Schulleiter und ein Stellvertreter sind von Amtes
wegen Mitglied der Aufsichtskommission.

§ 21. Die Anstellungs-, Besoldungs- und Versiehe-
rungsverhältnisse des Lehrpersonals der Lehrerbildungs-
anstalten richten sich nach den Bestimmungen über die
Dienst- und Besoldungsverhältnisse des Lehrpersonals
an den kantonalen Mittelschulen, soweit nicht der Re-
gierungsrat besondere Anordnungen trifft. Der Regie-
rungsrat bestimmt auf Antrag der Erziehungsdirektion

und des Erziehungsrates die Aufgaben der Schulleitern-
und der Lehrerschaft, ihre Rechte und Pflichten und die
Befugnisse des Lehrerkonventes.

§ 22. Die Lehrpläne und die Vorschriften über die
Schulordnung werden durch den Erziehungsrat erlassen.

V. Sc/i/w.s'sfceifimmungen
§ 23. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt de
Inkrafttretens dieses Gesetzes und erlässt die Ueber
gangsbestimmungen.

§ 24. Durch dieses Gesetz werden die widersprechen
den Bestimmungen früherer Gesetze, insbesondere da
Gesetz über die Ausbildung von Lehrkräften für di
Primarschule vom 3. Juli 1938, aufgehoben.

Der Kantonalvorstand nahm sofort die Beratungen
auf. Nach gründlicher Prüfung erklärte er sich mit der
Grundgedanken einverstanden, klärte am 6. Oktober m;
dem Synodalvorstand die Durchführung der Begutach
tung ab, besprach sich am 27. Oktober mit den Vertre
tern sämtlicher Stufenkonferenzen und orientierte an.
26. November die Bezirkspräsidenten. Unterdessen hatt
der Konvent der Lehrer am Unterseminar Küsnaclv
gegen die Gesetzesvorlage Stellung genommen und am
22. November durch eine Delegation den Präsidenter
des ZKLV dahin orientiert, der in der Weisung zur Vor
läge enthaltene Passus «Die grundsätzliche Trennun
der Primarlehrerausbildung in allgemeine Bildung und
berufliche Bildung habe sich bewährt» werde bestritten
und daher sei die Vorlage zurückzuweisen. Den Semi
narlehrern schwebe eine Lösung mit einem fünfjähriger
Seminar vor, das neben der allgemeinen auch die be

rufliche Ausbildung der Lehrer zu gewährleisten hätte
Das Oberseminar hätte nur noch die Kandidaten au?
den Lehramtsschulen und den übrigen Maturitätsschu
len auszubilden. Der Kantonalvorstand konnte sich fü
einen solchen Vorschlag nicht erwärmen. Er steht ii
vollkommenem Gegensatz zu den von der Lehrerschaf
in den dreissiger Jahren verfolgten und mit der Rege
lung von 1938 teilweise erreichten Zielen. In der Folge
wurde der Küsnachter Vorschlag in einer Versammlung
der Sektion Lehrer des VPOD und an einer Versamm
lung der Sektion Zürich vertreten. An der ausserordent-
liehen Delegiertenversammlung vom 4. Dezember, die
den beiden Ausbildungsvorlagen gewidmet war, erhiel-
ten die Vertreter des Seminars Küsnacht und auch des

Evangelischen Seminars ausgiebig Gelegenheit, sich

zur Sache zu äussern. Ein Delegierter stellte vor dem
Eintreten auf die Vorlage folgenden Rückweisungs-
antrag:

Rücktreist/ngsantrag
Der vorliegende Entwurf zum Gesetz iifcer die AusfeiäTung
non Lehrkräften für die Primarschtde wird an die Erzie-
hungsdirektion zurückgewiesen mit dem Wunsche, folgende
Lösungen zu prüfen:
1. Die Ausbildungsdauer bis zur Erlangung des Fähigkeits-

Zeugnisses als Primarlehrer, sei es auf dem Weg über das

Unterseminar oder eine Lehramtsschule, ist die gleiche.
2. Die Verbesserung der Ausbildung am Oberseminar ist

nicht durch eine Verlängerung der Studienzeit, sondern
durch eine zeitgemässe Reorganisation dieser Institution
anzustreben.

Zunächst wurde im Einvernehmen mit dem Antrag-
steller und der Versammlung über die beiden Wünsche
eventuell abgestimmt. Sie wurden mit 36:36 (Stichent-
scheid des Präsidenten) bzw. 27:46 Stimmen abgelehnt
und sodann der Rückweisungsantrag in der Haupt-
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rbstimmung mit 26:49 Stimmen verworfen. Die an-
schliessende Behandlung der Vorlage ergab einzig zu

19 einen Abänderungsantrag. Die Mehrheit der Dele-
leiten war für Streichimg des letzten Satzes dieses

Paragraphen. In der Schlussabstimmung wurde die Vor-
läge mit 43:5 Stimmen gutgeheissen und den Kapitula-
>en Zustimmung zur Vorlage der Erziehungsdirektion
mpfohlen. An der Referentenkonferenz vom 15. De-
:ember orientierte Herr Dr. Wohlwend über die Vor-
läge. Ausserdem wurde den Referenten eine Stellung-

ahme der Lehrerschaft des Kantonalen Unterseminars
üsnacht ausgehändigt. Der Kantonalvorstand liess den

Referenten, den Kapitelspräsidenten und den Sektions-
räsidenten eine Antwort hierauf zugehen.
Ueber die weitere Behandlung der Vorlage wird im

nächsten Jahr zu berichten sein.

SekujwZarZehreraushiZfZtmg

(Jahresbericht 1964, S. 42)

an 30. Januar 1965 nahm die Sekundarlehrerkonferenz
tellung zum Bericht der Studienkommission und stellte

sich einmütig hinter deren Forderungen. Auf Grund der
"emehmlassung der Universität und der Sekundär-
ehrerkonferenz beschloss der Erziehungsrat am 1. Ok-
ober, den Entwurf für eine Revision von Art. 3, Abs. 1,
les Gesetzes über die Ausbildung und Prüfung von
lekundarlehrern vom 27. März 1881 und den Entwurf
om September 1965 für eine Revision des Reglementes
her die Fähigkeitsprüfungen für Sekundarlehrer und
iir Fachlehrer auf der Sekundarschulstufe den Schul-
apiteln und dem ZKLV zur Begutachtung zu über-

weisen. Eine Wegleitung für das Sekundarlehrer- und
Fachlehrerstudium an der Universität Zürich regelt
weitere Einzelheiten. Auf Anregung des Vorstandes der
Sekundarlehrerkonferenz wurden Vorschläge für eine
anfassende Revision des Gesetzes von 1881 ausgearbei-

let, die auch mit den Vertretern der Stufenkonferenzen
oesprochen und von der Sekundarlehrerkonferenz am
27. November 1965 gutgeheissen wurden. Nach der Dele-
;iertenversammlung des ZKLV, die den Vorschlägen
benfalls diskussionslos zustimmte, wurden sie als An-

wäge über die Referentenkonferenz der Synode den
Capiteln zur Annahme empfohlen.

Die Neuregelung soll eine Vertiefung der Ausbildung
or allem im Hauptfach, eine breitere Basis für die
.ehrtätigkeit durch eine minimale Ausbildung in den
•Jichtstudienfächem, eine bessere Ausbildung in den
.ursfächern, eine Vermehrung der praktischen Ausbil-
lung und eine Entflechtung der beruflichen von der
wissenschaftlichen Ausbildung bringen. Damit ist die
Ausdehnung des Studiums auf mindestens sechs

Semester begründet.

i. Ofeer.sermnar

Jahresbericht 1963, S. 32)

:1er Lehrerkonvent am Oberseminar wandte sich mehr-
Seitlich gegen die Absicht, das Oberseminar im Ge-
äude des Gymnasiums an der Rämistrasse unterzubrin-

.en, wenn dieses in die Neubauten einziehen kann. Der
unsch nach einem eigenen neuen Gebäude für das

Aberseminar ist begreiflich, die zweimalige Verwerfung
her diesbezüglichen Vorlage durch das Zürchervolk
elastet aber die Aussichten für eine Realisierung so
dir, dass die Lösung mit dem Gymnasium, die in abseh-
arer Zeit eine Verbesserung der Verhältnisse brächte,
och nicht so abwegig ist. Gegenwärtig zählt das Ober-

seminar im Hauptkurs 322 Schüler, 219 Damen und 103
Herren. Der Vorkurs zählt 92 Damen und 54 Herren.
Seit dem Herbst 1965 ist der Vorkurs versuchsweise als
eigentliches Ausbildungssemester im Rahmen einer drei-
semestrigen Ausbildung gestaltet worden.

4. Um.se/ruZMrtg mon Bera/sZewfen zu PrimarZe/irem

(Jahresbericht 1964, S. 35)

Im Oktober 1965 ist der letzte Umschulungskurs von
Berufsleuten zu Primarlehrern mit 41 Absolventen zu
Ende gegangen. Damit sind nun auf diesem Wege 206
Primarlehrer ausgebildet worden. Die Zahl der Ange-
meldeten sank von 540 auf unter 200 im Jahr und be-
trug in den fünf Umschulungskursen insgesamt 1740.

L. Besuch non 1000 WaarZtZäncZer Kindern im
KanZon Zürich

(Jahresbericht 1964, S. 43)

Die Vorbereitung und Durchführung des Besuches von
rund 1000 Waadtländer Kindern im Kanton Zürich war
eine äusserst schöne Gelegenheit zur Bildung und Festi-
gung von Beziehungen zum Waadtland. Die spontane
Hilfsbereitschaft sowohl der Lehrer als auch der Be-
völkerung in den Seegemeinden und der Stadt Zürich
bei der Unterbringung der Waadtländer Kinder und
Lehrer hat viel zum guten Gelingen beigetragen und
wurde auch dankbar anerkannt. Angeführt durch die
hübsch uniformierte Knabenmusik von Lausanne zogen
die 37 Gruppen, begleitet von j'e einem Zürcher Lehrer,
durch die Bahnhofstrasse zum Bürkliplatz, wurden offi-
ziell begrüsst und fuhren dann mit Extraschiffen zur Au
und dann in die Unterkunftsgemeinden, übernachteten
in Privatfamilien, wurden anderntags mit Autocars ab-
geholt für eine Fahrt über Land, in den Zoo und nach
Kemptthal oder nach Kloten. Beladen mit netten Ge-
schenken und in fröhlicher Stimmung führte sie ein
Extrazug wieder in die Heimat zurück.

M. Belastung cZer Schulkinder

(Jahresbericht 1964, S. 43)

Die erziehungsrätliche Kommission führt ihre Arbeit
intensiv weiter, stösst aber dauernd auf neue Probleme,
die mit der Belastung der Schulkinder zusammen-
hangen.

ZV. VerZagscerfrüge

(Jahresbericht 1964, S. 45)

Am 27. Januar wurden mit 14 Lehrmittelautoren der
neue Entwurf der Erziehungsdirektion eingehend be-
handelt und die Abänderungsanträge bereinigt. Sie wur-
den am 25. Februar 1965 an die Erziehungsdirektion
zuhanden der Lehrmittelkommission eingereicht. Offen-
bar sind in dieser Kommission weitere Abklärungen er-
folgt; eine Antwort auf unsere Eingabe steht aber immer
noch aus.

O. Verkehrserziehung

Der Bund für Unfallverhütung (BfU) strebt eine Inten-
sivierung der Verkehrserziehung der Schüler an und hat
Kollege Alex Zeitz, Zürich, beauftragt, sich der ein-
schlägigen Fragen und Probleme anzunehmen. Er ist
vom Schuldienst beurlaubt und hat im Bürohaus des
SLV ein Büro einrichten können.

Im März 1965 ist an die Schulpflegen ein Kreisschrei-
ben der Kantonspolizei über die Durchführung einheit-
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licher Strafmassnahmen gegenüber jugendlichen Ver-
kehrssündern gerichtet worden. Es ist vorgesehen,
schulpflichtige Kinder, welche bei Verkehrsübertretun-
gen erwischt werden, zu einem Verkehrserziehungs-
nachmittag vorzuladen. Es werden ihnen die wichtig-
sten Verkehrsvorschriften nochmals eingehend erläutert.
Die Kantonspolizei hat die Schulpflegen angefragt, ob
sich am Verkehrsgeschehen interessierte Lehrer für solche
Nacherziehungslektionen für jugendliche Verkehrssün-
der zur Verfügung stellen. Die Nacherziehung ist vor-
gesehen für mindestens zehnjährige Kinder bis zur Ent-
lassung aus der Schulpflicht. An Gemeinderat bzw.
Jugendanwaltschaft sind Verkehrssünder von über vier-
zehn Jahren zu verzeigen, jüngere nur in besonderen
Fällen. Für rückfällige Schüler werden weitere Mass-
nahmen, z. B. Konfiszierung des Fahrrades und anderes,
in Aussicht genommen. Der Kantonalvorstand hat in
einer Eingabe an die Kantonspolizei darauf hingewie-
sen, dass die Bestrafung von Verkehrssündern mit
Motorfahrrädern auf alle Fälle durch die Polizeiver-
kehrsinstruktoren oder andere Polizeiorgane vorgenom-
men werden sollte. Die Bestrafung von mehrfach rück-
fälligen Schülern sollte nicht schematisch, sondern dem
Fall angemessen, durchgeführt werden. Gegen motori-
sierte Jugendliche wäre eine verschärfte Bussenpraxis am
Platze. Angesichts der Gefährdung der Kinder im heu-
tigen Verkehrsablauf verdienen die Bemühungen um
die Verkehrserziehung der Schüler alle Unterstützung.

VIII. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDERN
ORGANISATIONEN

I. Sc/iioeizerisc/ier Lehrereere/n

Mit den Organen des SLV bestanden im Berichtsjahr
die üblichen Kontakte. Durch die Wahl unseres Vor-
Standsmitgliedes Eugen Emst in den Zentralvorstand
war die Verbindung direkter und auch intensiver ge-
worden. Seit dem Ausscheiden des Kollegen aus
unserem Vorstand wurde sie naturgemäss wieder
lockerer.

Die Präsidenfenkon/erenz vom 30. Mai in Zürich,
deren äussere Organisation uns Überbunden war, gab
Gelegenheit zur Besichtigung des neu eingerichteten
Bürohauses an der Ringstrasse 54. Der Präsident des
Schulkreises Waidberg, Herr Dr. Zellweger, überbrachte
die Crûsse des Schulamtes und überreichte den Teil-
nehmem «Die Schulen der Stadt Zürich». Drei Kollegen
und eine Kollegin rahmten die Veranstaltung mit
prächtigen musikalischen Darbietungen ein. Neben den
statutarischen Geschäften waren die Umfrage «Binnen-
Wanderung» und «Lehrplanfragen» zu behandeln. Aus
dem Thurgau kam die Frage nach den Aufnahme- und
Patentbedingungen für den Lehremachwuchs und die
Forderung nach Vertiefung und Verbreiterung der
Lehrerbildung. Im schön gelegenen «Sonnenberg»
stärkten sich die Teilnehmer.

Die De/egierfenrer.samm/ung vom 26. Juni in St. Gal-
len genehmigte Protokolle, Jahresbericht, Jahresrech-
nung und Budget, setzte die Mitgliederbeiträge fest,
nahm Ersatzwahlen vor und wurde orientiert über Lehr-
planfragen, die Umfrage «Schulortswechsel» und die
Pädagogische Entwicklungshilfe. Der Zentralvorstand
wurde ermächtigt, innerhalb der schweizerischen Leh-
rerschaft eine Geldsammlung für die Weiterführung der
Entwicklungshilfe im Kongo zu veranlassen. Im Laufe

des Jahres waren Umfragen über das Schulturnen
durchzuführen. Einem Kollegen konnte aus den Mittel :

des SLV ein Studiendarlehen vermittelt werden.

2. Lc/irercereine Zürich und Winferf/iur

Auch im Berichtsjahr wurden die Beziehungen zu de ;

Lehrervereinen Zürich und Winterthur eifrig gepfleg:.
Im Lehrerverein Zürich ist Heinrich Weiss als Präsider t

zurückgetreten und durch Sekundarlehrer Peter Meie -

ersetzt worden.

3. KanfonaZe Sc/iuZ.sî/node

Die engen Beziehungen zum Synodalvorstand erlaubte,i
ein gemeinsames Vorgehen in allen zur Begutachtung a
den Schulkapiteln kommenden Schulfragen. Die Pr
synode vom 25. August nahm Kenntnis von den durch-
geführten Begutachtungen (Lehrplan der Primarschule,
Sonderklassenreglement) und der Einstellung der Ale -

rienhilfe auf Ende 1964. Die Eröffnungen des Erz; -

hungsrates betrafen das Sonderklassenreglement, die
Probleme der Mittelstufe, die Ueberforderung der
Schulkinder, die Primarlehrerausbildung, die Sekund; -

lehrerausbildung, die Ausbildung der Hauswirtschaf'
lehreriimen, das vierte Sekundarschuljahr und den A -

schluss Sekundärschule-Mittelschule. Unter «Wünsc s

und Anträge» wurde Kenntnis genommen vom Komm; -

sionsbericht über Schulzeugnisse. Ein Antrag betreffe: :!

«Die Durchführung des Examens» wurde als Wuns h

weitergeleitet. Die Zusammenfassung von vier Anträg i
zum Fach Biblische Geschichte und Sittenlehre erg a

folgende Formulierung: «Der Erziehungsrat wird e -

geladen, eine Kommission zu bilden, die sich eingehend
mit dem BS-Unterricht befasst.» Der Synodalversam
lung wurde als neuer Aktuar Kollege Friedrich Seihr,
RL, Zürich, vorgeschlagen. Die Preisaufgaben hatt :i
keine Bearbeiter gefunden. Nach einem Vortrag v n

Herrn Jeanneret, Lehrer an der Handelsschule Neue -

bürg, über Sprachlaboratorien fanden instrukti 3

Demonstrationen im Sprachlabor des Pestalozzianui ;s

statt. Im Mittelpunkt der 132. ordentlichen Synod I-

Versammlung vom 20. September in der Kirche Wäders-
wil stand der Vortrag von Dr. W. Vogt: «Der Lehrer n

der Auseinandersetzung mit der modernen Welt».

4. Stu/enkon/erenren

Die Beziehungen zu den Stufenkonferenzen wurc i
weiter gepflegt. Oft treten Fragen an den Kantonalv -

stand heran, bei denen er die Stellungnahme des b -

treffenden Stufenvorstandes in seine Ueberlegungen ei :-

beziehen möchte. In andern Fällen gilt es, Gelegenh t
für Aussprachen zwischen den Stufen zu schaffen, od r
dann liegt ein allgemeines Problem vor, das die gesairre
Lehrerschaft betrifft und Sonderaktionen der Stuh l
nicht verträgt. Mit allen Stufenvorständen wurde d; 5

Sonderklassenreglement, die AbsenzenOrdnung, die Vc.-
lagen über die Ausbildung der Primär- und Sekunde -

lehrer besprochen. Aussprachen mit einzelnen Stufe -

vorständen waren nötig über die Stundentafel d r

Sonderklassen, die Mittelstufenprobleme, die Anschlus::-

fragen der Sekundärschule und die Sekundarlehrerau -

bildung. Am Staatsbürgerlichen Seminar der SKZ l
Männedorf nahmen zwei Mitglieder des Kantonalvc -

Standes teil. (Forts, folgt) H. •
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